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WV Wasserversorgung



- 5 -

Reglement über die Finanzierung von Erschlies-
sungsanlagen der Gemeinde Künten

Die Einwohnergemeinde Künten erlässt gestützt auf § 20 Abs. 2 lit. i des Ge-
setzes über die Einwohnergemeinden (Gemeindegesetz) vom 19. Dezember
1978 und § 34 Abs. 3 des Gesetzes über Raumplanung, Umweltschutz und
Bauwesen (Baugesetz, BauG) vom 19. Januar 1993 das nachstehende Er-
schliessungsfinanzierungsreglement.

NEU ÄQUIVALENT BISHER

A.  ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

§ 1 Geltungsbereich / Allgemeins

Geltungsbe-
reich

Dieses Reglement regelt die
Verlegung der Kosten für fol-
gende kommunalen Anlagen
von Künten auf die Grundei-
gentümer:

- Strassen
- Wasserversorgung
- Abwasserbeseitigung

§ 2 Allgemeines

Allgemeines In diesem Reglement verwen-
dete Personenbezeichnun-
gen beziehen sich auf alle Ge-
schlechter.

§ 3 Finanzierung der Erschliessungsanlagen Wasser § 45, Abwasser § 44, § 43

Finanzierung
der Erschlies-
sungsanlagen

1 An die Kosten der Erstellung,
Änderung und Erneuerung von
öffentlichen Anlagen gemäss
§ 1 erhebt der Gemeinderat
von den Grundeigentümern

a) Erschliessungsbeiträge für
die Erstellung, Änderung
und Erneuerung von kom-
munalen Anlagen

b) Anschlussgebühren für die
Erstellung und Änderung
von kommunalen Anlagen

c) wiederkehrende jährliche
Benützungsgebühren be-

Der Gemeinderat erhebt fol-
gende Abgaben:
- Baubeiträge
- Anschlussgebühren
- Wasserzins

1 Folgende Abgaben werden
von den Grundeigentümer er-
hoben:

a) Anschlussgebühren (einmalige
Abgabe)

b) Baubeiträge (einmalige Ab-
gabe)

c) Jährliche Benützungsgebühren
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stehend aus Verbrauchsge-
bühren und allenfalls
Grundgebühren für den Be-
trieb der kommunalen Anla-
gen sowie für Kosten, die
nicht durch Erschliessungs-
beiträge und Anschlussge-
bühren gedeckt sind.

Die Gemeinde deckt die Kosten
aus Bau, Betrieb und Unterhalt
der öffentlichen Abwasseranla-
gen durch:
a) Leistungen und Beiträge der

Gemeinde;
b) Subventionen von Bund und

Kanton gemäss Gewässer-
schutzgesetzgebung (§ 38 EG,
Art. 33 GSchG)

c) Gebühren und Beiträge der
Grundeigentümer.

Wasser § 46, Abwasser § 44

2 Die einmaligen und wieder-
kehrenden Abgaben dürfen
den Gesamtaufwand für Er-
stellung, Änderung, Erneue-
rung und Betrieb der öffentli-
chen Anlagen sowie die Ver-
zinsung der Schulden nach
Abzug der Leistungen von
Bund und Kanton nicht über-
steigen.

4 Die Summe der Baubeiträge
der Grundeigentümer darf
nicht höher sein als die Kosten
der neuen Leitungen abzüg-
lich der Leitungen der WV und
Dritter.

2 Die einmaligen und die wie-
derkehrenden Gebühren dür-
fen den Gesamt-aufwand der
Gemeinde für Erstellung, Er-
neuerung, Betrieb und Unter-
halt der öffentlichen Abwas-
seranlagen sowie die Verzin-
sung der Schulden nicht über-
steigen.

3 Die Baubeiträge dürfen die
Baukosten der zu erste lenden
Leitungen nach Abzug der
Subventionen von Bund und
Kanton nicht übersteigen.

3 Für das Prüfungs- und Bewilli-
gungsverfahren gilt das Bauge-
bührenreglement.

Abwasser § 44

4 Die Gemeinde führt aufgrund
ihrer Verwaltungsrechnung
eine Kontrolle über die gesam-
ten Einnahmen und Ausgaben
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im Abwasserwesen (interne
Abrechnung).

Abwasser § 45

1 Der Gemeinderat setzt nach
Eintritt der Zahlungspflicht die
geschuldeten einmaligen Ab-
gaben durch beschwerdefä-
hige Verfügung fest.

2 Die einmaligen Abgaben sind
innert 60 Tagen nach Rechts-
kraft der Zählungsverfügung zur
Zahlung fällig.

3 Der Gemeinderat kann für be-
stehende Liegenschaften die
Bezahlung der Beiträge und
der einmaligen Gebühren in
maximal 3 jährlichen Raten be-
willigen; die Raten sind ab dem
Zeitpunkt der Fälligkeit der Ab-
gabe gemäss § 48 zu verzinsen.

§ 4 Mehrwertsteuer, Gebührenanpassung

Mehrwertsteuer 1 Alle festgelegten Abgabenta-
rife verstehen sich ohne Mehr-
wertsteuerzuschlag. Die von
der Gemeinde für ihre Leistun-
gen zu erbringende eidgenös-
sische Mehrwertsteuer wird
den Abgabepflichtigen zu-
sätzlich zu den Abgaben auf-
erlegt. Sie wird separat ausge-
wiesen und ist mit der Abga-
ben- bzw. Gebührenverfü-
gung zur Zahlung fällig.

Gebührenan-
passung

2 Sämtliche Kosten der Wasser-
versorgung und Abwasserent-
sorgung sind zu 100% über Ge-
bühren zu finanzieren. Wird
der anzustrebende Deckungs-
grad von 100 % der Kosten der
laufenden Rechnung um
mehr als 10 % über- oder unter-
schritten, ist der Gemeinderat
ermächtigt, die jeweiligen Ge-
bühren unter Wahrung der Ta-
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rifstruktur und der proportiona-
len Belastung der einzelnen
Tarifpositionen in jährlichen
Schritten von max. 20 % anzu-
passen.

§ 5 Verjährung Abwasser § 46

Verjährung 1 Bezüglich der Verjährung gel-
ten die Bestimmungen des
Verwaltungsrechtspflegege-
setzes (VRPG).

1 Die 10-jährige Verjährungsfrist
für einmalige Abgaben be-
ginnt, sobald der Abgabe-
grund eingetreten ist.

2 Die Verjährungsfrist von fünf
Jahren für periodisch zu erbrin-
gende Leistungen beginnt
nach Abschluss des Rech-
nungsjahres.

2 Die 5-jährige Verjährungsfrist
für wiederkehrende Gebühren
beginnt nach Abschluss des
Rechnungsjahres.

3 Für die Unterbrechung der Ver-
jährungsfrist gilt §7, Abs. 3
BauG.

§ 6 Zahlungspflichtige Wasser § 46, Abwasser § 47

Zahlungspflich-
tige

Zur Bezahlung der Abgaben
(Erschliessungsbeiträge, An-
schlussgebühren oder Benüt-
zungsgebühren) sind diejeni-
gen Personen verpflichtet, de-
nen im Zeitpunkt des Eintritts
der Zahlungspflicht laut
Grundbuch das Eigentum zu-
steht.

5 Schuldner der Beiträge sind
die Eigentümer der durch den
Leitungsbau erschlossenen
Grundstücken bzw. Bauten
bei Baubeginn der öffentli-
chen Auflage des Beitragspla-
nes.

1 Schuldner der Abgabe ist der
jeweilige Grundeigentümer im
7eitpunkt der Entstehung der
Zahlungspflicht.

3 Für rechtskräftig festgesetzte
einmalige Abgaben besteht
ein gesetzliches Grundpfand-
recht zu Lasten des neu er-
schlossenen oder neu ange-
schlossenen Grundstückes (§
47 EG).

§ 7 Verzug, Rückerstattung Abwasser § 48

Verzug,
Rückerstattung

1 Für Abgaben, die bis zum Ver-
falltag nicht bezahlt sind, wird

Auf rechtskräftig festgesetzten
Abgaben wird nach Ablauf
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ohne Mahnung ein Verzugs-
zins von 5 % berechnet (§ 6
Abs. 1 VRPG).

der Zahlungsfrist von 60 Tagen
ein Verzugszins von 5 % jährlich
erhoben.

2 Werden geleistete Abgaben
zurückerstattet, wird keine Ver-
zinsung gewährt.

§ 8 Härtefälle, besondere Verhältnisse, Zahlungserleichterungen Abwasser § 49

Härtefälle,
besondere
Verhältnisse,
Zahlungser-
leichterungen

1 Der Gemeinderat ist berech-
tigt, in offensichtlichen Härte-
fällen oder wo die Anwen-
dung dieses Reglements un-
angemessen wäre, die Abga-
ben ausnahmsweise anzupas-
sen.

Der Gemeinderat ist berech-
tigt, in offensichtlichen Härte-
fällen oder wo die Anwen-
dung dieses Reglements un-
angemessen wäre, Gebühren
und Beiträge ausnahmsweise
den besonderen Verhältnissen
anzupassen.

Abwasser § 45

2 Der Gemeinderat kann Zah-
lungserleichterungen gewäh-
ren.

4 ln Härtefällen kann der Ge-
meinderat weitere Zahlungser-
leichterungen gewähren.

3 Beiträge für die dem bäuerli-
chen Bodenrecht unterste-
henden unüberbauten
Grundstückteile in Bauzonen
werden gestundet (§ 35 Ab-
satz 4 BauG).

B.  ERSCHLIESSUNGSBEITRÄGE

§ 9 Form Wasser § 46, Abwasser § 56, § 60

Form Die Finanzierung der Erschlies-
sungsanlagen wird mittels

a) Beitragsplan,
b) Einzelverfügung
oder
c)  öffentlich-rechtlichem Ver-
trag

gemäss § 35 Abs. 1 und § 37
Abs. 3 des Baugesetzes (BauG)
geregelt.

1 Baubeiträge werden erhoben:
- für den Bau von Leitungen,

die der Erschliessung von
Bauzonen dienen;

- für den Bau von Leitungen,
die bestehende Bauten und
Neubauten ausserhalb des
Baugebietes an das Versor-
gungsnetz anschliessen.

Baubeiträge werden erhoben:
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a) für den Bau von Abwasseranla-
gen, die der Erschliessung von
Bauzonen dienen;

b) für den Bau von Sanierungslei-
tungen;

c) für den Bau von Leitungen zur
abwassertechnischen Erschlies-
sung standortgebundener Bau-
ten ausserhalb des Baugebie-
tes.

Baubeiträge werden erhoben:
a) für den Bau von Sanierungslei-

tungen;
b) für den Bau von Leitungen zur

abwassertechnischen Erschlies-
sung neuer standortgebunde-
ner Bauten.

Wasser § 46, Abwasser § 57

1 Werden im Rahmen der syste-
matischen Erschliessung von
Bauzonen Leitungen von der
WV erstellt, so haben die
Grundeigentümer entspre-
chend der neu erschlossenen
Grundstücksflächen Baubei-
träge zu leisten (Perimetersys-
tem).

1 Werden im Rahmen der syste-
matischen Erschliessung von
Bauland Kanalisationsleitungen
von der Gemeinde erstellt, so
haben die Eigentümer entspre-
chend der neu erschlossenen
Grundstücksfläche Baubei-
träge zu leisten.

2 Die Baubeiträge umfassen die
gesamten (100 %) Baukosten
und sind auf die Grundeigentü-
mer anteilsmässig zu belasten.

§ 10 Kosten

Kosten Als Kosten der Erstellung, Än-
derung und Erneuerung gel-
ten namentlich:
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a)die Kosten für den Erschlies-
sungsplan

b)die Planungs-, Projektie-
rungs- und Bauleitungskos-
ten

c)Bestandesaufnahmen (z.B.
Rissprotokolle)

d)Gebühren und Kosten für
Bewilligungen

e)die Landerwerbskosten und
die Kosten für den Erwerb
anderer Rechte

f) die Bau- und Einrichtungs-
kosten sowie die Kosten für
Anpassungsarbeiten

g)die Entschädigung von Er-
tragsausfällen

h)die Kosten der Vermessung
und Vermarkung

i) Verschiedenes und Unvor-
hergesehenes

j) die Finanzierungs- und Ver-
waltungskosten

k) die Kosten für den Beitrags-
plan

§ 11 Beitragsplan

Beitragsplan Der Beitragsplan enthält:
a) den Voranschlag über die

Erstellungskosten
b)den Kostenanteil des Ge-

meinwesens
c)den Plan über die Grundstü-

cke bzw. Grundstückflä-
chen, für die Beiträge zu er-
bringen sind (Perimeter-
plan)

d)die Grundsätze der Verle-
gung

e)das Verzeichnis aller zu Bei-
tragsleistungen herangezo-
gener Grundeigentümerin-
nen und Grundeigentümer
mit Angabe der von ihnen
geforderten Beiträge

f) die Bestimmung der Fällig-
keit der Beiträge



- 12 -

NEU ÄQUIVALENT BISHER

g)eine Rechtsmittelbelehrung

§ 12 Kostenverteilung Wasser § 46, Abwasser § 58, § 60

Kostenvertei-
lung

1 Im Beitragsplan oder öffent-
lich-rechtlichen Vertrag wer-
den die Kosten der Grundei-
gentümer nach Massgabe
der ihnen erwachsenden wirt-
schaftlichen Sondervorteilen
verteilt (gem. BauG). Dabei
sind die örtlichen Gegeben-
heiten wie:

- Beitragsperimeter,
- Grundstückgrösse,
- Ausnützungsmöglichkeiten,
- Bautiefe (direkt anstos-

sende/hinterliegende Grund-
stücke),

- bereits oder teilweise über-
baute Grundstücke,

- Erschliessung durch mehrere
Strassen resp. Leitungen,

- Gehwege,
- erbrachte, weiter verwend-

bare Vorleistungen (zum Zeit-
punkt der Erbringung ohne
Verzinsung),

zu berücksichtigen. Die Details
werden im konkreten Einzelfall
geregelt.

3 Beim Bau von Leitungen aus-
serhalb der Bauzonen bemisst
sich der Baubeitrag nach Zahl,
Grösse und Nutzungsart der
angeschlossenen Bauten.

2 Die Kosten der Erschliessung
tragen die beteiligten Priva-
ten. Die Leitungen werden
von der Gemeinde erstellt und
müssen dem GKP entspre-
chen

3 Für die Kostentragung und die
Kostenverteilung sind die Best-
immungen der Baugesetzge-
bung über den Privatstrassen-
bau (§§ 5 ff. VV BauG) sinnge-
mäss anzuwenden.

2 Die Kostenverteilung für Sanie-
rungsleitungen erfolgen nach
den Grundsätzen für Leitun-
gen innerhalb des Baugebie-
tes, wobei die Eigentümer an-
zuschliessender Liegenschaf-
ten zusätzlich Beiträge zu leis-
ten haben (§ 19 Abs. 3 EG
GSchG).

Überbaute und
unüberbaute
Grundstücke

2 Bei Erstellungen, Änderungen
oder Erneuerungen werden
Grundeigentümer von un-
überbauten Grundstücken zu
100 %, jene von überbauten
Grundstücken zu 2/3 belastet.

Teilweise über-
baute Grund-
stücke

3 Bei teilweise überbauten
Grundstücken wird die Ausnut-
zungsziffer zur Festlegung des
Überbauungsgrades berück-
sichtigt. Ein Grundstück gilt als
vollständig überbaut, wenn
die Parzelle zu 75% ausgenutzt
ist.
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§ 13 Anlagen mit Mischfunktion

Anlagen mit
Mischfunktion

Dienen Anlagen gleichzeitig
der Grob- und der Feiner-
schliessung, so sind die Kosten-
anteile nach dem Verhältnis
der Erschliessungsfunktion zu
bemessen.

§ 14 Beitrag, Auflage und Mittleitung Wasser § 47

Beitragsplan,
Auflage und
Mitteilung

1 Auf Ort und Zeitpunkt der öf-
fentlichen Auflage des Bei-
tragsplanes ist vorgängig im
amtlichen Publikationsorgan
der Gemeinde hinzuweisen.

1 Beitragspflicht und Höhe der
einzelnen Beiträge werden vor
der Bauausführung aufgrund
eines Kostenvoranschlages
durch den Beitragsplan fest-
gesetzt. Zuständig zu dessen
Aufstellung ist der Gemeinde-
rat.

2 Den Beitragspflichtigen ist die
Auflage zusammen mit der
Höhe des auf sie entfallenden
Beitrages (inkl. Fälligkeit und
Rechtsmittelbelehrung) vor
Aufnahme der Bautätigkeiten
durch eingeschriebenen Brief
anzuzeigen.

2 Der Beitragsplan ist nach Pub-
likation und schriftlicher An-
zeige an die Zahlungspflichti-
gen in der Gemeinde wäh-
rend dreissig Tagen öffentlich
aufzulegen. Er ist binnen glei-
cher Frist mit Beschwerde an
das Baudepartement weiter-
ziehbar.

3 Ergeben sich nach der Bau-
ausführung Mehrkosten von
über zehn Prozent, so ist im
gleichen Verfahren innerhalb
eines Jahres nach Bauabrech-
nung ein zusätzlicher Beitrags-
plan aufzustellen.

Einzelverfügung 3 Vorbehalten bleibt das verein-
fachte Verfahren bei nur weni-
gen beteiligten Grundeigen-
tümerinnen und Grundeigen-
tümern (§ 35 Abs. 1 BauG).

§ 15 Vollstreckung
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Vollstreckung Ist der Beitrag in Rechtskraft er-
wachsen, ist er einem voll-
streckbaren gerichtlichen Ur-
teil gleichgestellt. Für Erschlies-
sungsbeiträge gilt ein gesetzli-
ches Grundpfandrecht (§ 34
Abs. 5 BauG)

§ 16 Bauabrechnung

Bauabrech-
nung

1 Die Bauabrechnung ist vor der
Verabschiedung der Kreditab-
rechnung durch die Gemein-
deversammlung während 30
Tagen öffentlich aufzulegen.

2 Sie kann innert der Auflagefrist
angefochten werden. Für das
Verfahren gilt § 35 Abs. 2
BauG.

§ 17 Zahlungspflicht Abwasser § 59, § 61

Zahlungspflicht Die Zahlungspflicht entsteht
mit Beginn der öffentlichen
Auflage des Beitragsplanes.

1 Für die Festsetzung und die
Fälligkeit der Beiträge gilt sinn-
gemäss § 32 f. BauG.

Für die Festsetzung und die
Fälligkeit der Beiträge gilt sinn-
gemäss § 32 f. BauG. Alle Bau-
ten im Einzugsbereich der Lei-
tung sind bei deren Erstellung
anzuschliessen. Deren Eigen-
tümer sind anteilsmässig an
den Baukosten zu beteiligen.

2 Der Gemeinderat kann in be-
sonderen Fällen, insbesondere
bei landwirtschaftlich selbstbe-
wirtschafteten Grundstücken,
Zahlungserleichterungen ge-
währen.

§ 18 Fälligkeit Wasser § 46, Abwasser § 59

Fälligkeit 1 Erschliessungsbeiträge wer-
den frühestens mit Baubeginn
der Anlage fällig, für welche
sie erhoben werden.

6 Die Beiträge sind nach Mass-
gabe der entstandenen Kos-
ten, gegebenenfalls in Raten,
fällig. Darüber entscheidet der
Gemeinderat. Dieser kann aus
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wichtigen Gründen Stundung
oder Zahlungserleichterung
gewähren.

2 Im Übrigen wird die Fälligkeit
im Beitragsplan bestimmt. Die-
ser kann, entsprechend dem
Fortgang der Arbeiten, Teil-
zahlungen vorsehen.

7 Fällig gewordene Beiträge sind
ab Fälligkeit zum Ansatz der
Kantonalbank für Gemeinde-
darlehen zu verzinsen.

3 Die geschuldeten Beiträge sind
ab Fälligkeit gemäss § 48 zu
verzinsen. Sie werden im Falle
einer Überbauung des Grund-
stückes oder der Veräusserung
als Bauland sofort zur Zahlung
fällig.

3 Die Beiträge sind auch dann
fällig, wenn gegen den Bei-
tragsplan Einsprache bzw. Be-
schwerde geführt wird.

C.  STRASSEN

I.  Erschliessungsbeiträge

§ 19 Bemessung

Bemessung 1 Die Grundeigentümer leisten
nach Massgabe der ihnen er-
wachsenden wirtschaftlichen
Sondervorteile Beiträge an die
Kosten der Erstellung, Ände-
rung und Erneuerung von
Strassen. Die Verteilung der
Kosten erfolgt gemäss An-
hang.

Erschliessungs-
funktion

2 Die Strassen inkl. Beleuchtung
und Strassenentwässerung
werden betreffend ihrer Er-
schliessungsfunktion in Basis-,
Grob- und Feinerschliessung
eingeteilt.

Basiserschlies-
sung

3 Kantonsstrassen / Gemein-
destrassen
- Hauptverkehrsstrassen (HVS):
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Hauptverkehrsstrassen ha-
ben überregionale, regio-
nale und zwischenörtliche
Bedeutung. Sie leiten grosse
Verkehrsströme und verbin-
den Ortschaften.

- Verbindungsstrassen (VS):
Verbindungsstrassen haben
zwischenörtliche Bedeutung.
Sie verbinden den Verkehr
zwischen Ortschaften und
können auch ausser- und in-
nerhalb von Ortschaften
Sammel- und Erschliessungs-
funktionen übernehmen.

Groberschlies-
sung

4 Die Groberschliessung umfasst
die für die Erschliessung eines
Quartiers erforderlichen
Hauptsammelstrassen (HSS),
Quartiersammelstrassen (QSS)
und Haupt-Fusswege. Die
Sammelstrassen fassen in der
Regel mehrere Erschliessungs-
strassen zusammen und ver-
binden sie mit dem überge-
ordneten Strassennetz. Sam-
melstrassen dienen im Normal-
fall neben der Groberschlies-
sung des Quartiers auch der
Feinerschliessung

Feinerschlies-
sung

5 Die Feinerschliessung betrifft
die für die unmittelbare Er-
schliessung der einzelnen
Grundstücke erforderlichen Er-
schliessungsstrassen und -
wege. Sie verbinden die
Grundstücke mit der Grober-
schliessung (Sammelstrassen).
Die Erschliessungsstrassen wer-
den unterschieden in:
- Quartiererschliessungstrassen

(QES)
- Zufahrtstrassen (ZS)
- Zufahrtsweg (ZW)

Zufahrtsstrassen und Zufahrts-
wege mit durchgehendem
landwirtschaftlichem Verkehr
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werden bei der Festlegung Er-
schliessungsgebühren als Gro-
berschliessung eingestuft.

Definition Erstel-
lung

6 Als Erstellung gilt der Bau einer
neuen Anlage (Strasse inkl. Be-
leuchtung, Entwässerung und
wo geplant Gehweg). Dazu
zählt auch der Neubau einer
Strasse auf dem Trassee eines
Flurweges.

Definition Än-
derung

7 Als Änderung gelten wesentli-
che bauliche Anpassungen
einer Strasse (z.B. Strassenent-
wässerung, Strassenverbreite-
rung, Änderung der Linienfüh-
rung in Situation und Höhen-
lage, Strassenrückbau, Einbau
von Strassenabschlüssen, Be-
leuchtung, Gehwege, usw.).

Definition Er-
neuerung

8 Als Erneuerung gilt, wenn die
Massnahmen Arbeiten zur Ver-
besserung der Tragfähigkeit
des Oberbaus einer Strasse
umfassen. Die Erneuerung
setzt voraus, dass alle Bestand-
teile einer Strasse entspre-
chend ihrer bisherigen Funk-
tion in genügender Weise vor-
handen waren und den an sie
gestellten Anforderungen
nicht mehr genügen. Unter-
haltsarbeiten gelten nicht als
Erneuerung.

Definition Un-
terhalt

9 Der Unterhalt ist in den §§ 97 ff
BauG geregelt. Er beinhaltet
alle Massnahmen, die für die
Benutzung, Erhaltung und Wie-
derherstellung einer Anlage
(Strasse inkl. Beleuchtung und
Entwässerung) erforderlich
sind (z.B. Heissteerung, reine
Belagserneuerung, Spülung
Strassenentwässerung etc.).
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Privatstrassen 10 Die Finanzierung von Pri-
vatstrassen wird durch die
Strasseneigentümer geregelt.

Basiserschlies-
sung

11 Die Kosten für die Erstellung,
Änderung und Erneuerung der
Basiserschliessung [Verbin-
dungsstrassen (VS)] werden
von Kanton und Gemeinde
gemäss separatem Verteiler
getragen.

12 Sofern den Grundeigentü-
mern ein wirtschaftlicher Son-
dervorteil erwächst, kann der
Gemeinderat im Rahmen des
Gemeindeanteiles Erschlies-
sungsbeiträge gemäss Abs. 1
erheben.

Fuss- und
Radwege

13 Die Kosten für kommunale
Fuss- und Radwege trägt die
Gemeinde, sofern diese nicht
Bestandteil eines Strassen-
oder Gesamterschliessungs-
projektes sind.

§ 20 Finanzierung, Erneuerung und Unterhalt

Finanzierung Er-
neuerung und
Unterhalt

Die Gemeinde übernimmt die
Erneuerungs- und Unterhalts-
kosten von Gemeindestras-
sen.

D.  WASSERVERSORGUNG

I. Erschliessungsbeiträge

§ 21 Bemessung

Bemessung 1 Die Grundeigentümer leisten
nach Massgabe der ihnen er-
wachsenden wirtschaftlichen
Sondervorteile Beiträge an die
Kosten der Erstellung, Erneue-
rung und Änderung von Anla-
gen der Wasserversorgung.
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Die Verteilung der Kosten er-
folgt gemäss Anhang.

Definition Basi-
serschliessung

2 Die Basiserschliessung beinhal-
tet die grundlegenden Anla-
gen einer Wasserversorgung.
Dazu gehören die Anlagen
der Wassergewinnung, Was-
seraufbereitung, Wasserförde-
rung, Wasserspeicherung, die
Fernwirkanlagen sowie die Zu-
bringer- und Hauptleitungen.

Definition Gro-
berschliessung

3 Die Groberschliessung bein-
haltet die Sammelleitungen in-
nerhalb der Bauzonen, die un-
mittelbar dem zu erschliessen-
den Gebiet dienen und das
Gerüst des Leitungsnetzes dar-
stellen.

Sammelleitungen sind Leitun-
gen, von denen die Versor-
gungsleitungen für die Feiner-
schliessung und Hausan-
schlussleitungen, abzweigen.

Definition Fei-
nerschliessung

4 Die Feinerschliessung beinhal-
tet diejenigen Leitungen, die
den Anschluss der einzelnen
Grundstücke (Hausanschluss-
leitungen) an die Sammellei-
tungen gewährleisten.

Definition Erstel-
lung

5 Eine Erstellung ist der Bau einer
neuen Baute oder Anlage.

Definition Än-
derung

6 Eine Änderung ist die Verbes-
serung oder Erweiterung einer
bestehenden Baute oder An-
lage.

Definition Er-
neuerung

7 Eine Erneuerung ist ein voll-
ständiger Ersatz einer Baute
oder Anlage oder von wesent-
lichen Teilen zu deren Wieder-
herstellung (Sanierung). Unter-
haltsarbeiten gelten nicht als
Erneuerung.
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Definition Un-
terhalt

8 Der Unterhalt beinhaltet alle
Massnahmen, die für die Be-
nützung, Erhaltung und Wie-
derherstellung einer Baute
oder Anlage erforderlich sind.

II.  Anschlussgebühr

§ 22 Bemessung Wasser § 48

Bemessung 1 Für den Anschluss an die Was-
serversorgung erhebt die Ge-
meinde eine Anschlussgebühr
in Abhängigkeit der Bruttoge-
schossfläche der erschlosse-
nen Bauten. Vorbehalten
bleibt § 22 Abs. 7.

1 Für den Anschluss an die Was-
serversorgung erhebt die Ge-
meinde eine Anschlussgebühr
von 2 % des Brandversiche-
rungswertes (inkl. Zusatzversi-
cherung) der angeschlosse-
nen Baute.

Definition Brut-
togeschossflä-
che

2 Die Bruttogeschossfläche ist
definiert als die Summe der
zum Wohnen oder Arbeiten
dienenden, bzw. verwendba-
ren Geschossflächen, ein-
schliesslich aller Wand und
Dämmungs-Querschnitte.

Unterschei-
dung nach
Nutzungen

3 Folgende Nutzungen werden
unterschieden:
a) Wohn- und Bürobauten
b) Gewerbe- und Industrie-

bauten ohne Büroge-
bäude sowie Ökonomie-
gebäude mit Viehhaltung

c) Lagerbauten und Ökono-
miegebäude ohne Vieh-
haltung.

Die jeweiligen Ansätze sind in
Anhang B zu finden.

Gemischte Nut-
zung

4 Bei Bauten mit gemischter
Nutzung wird die Anschlussge-
bühr nach der Bruttogeschoss-
fläche anteilsmässig gemäss
dem Anhang erhoben.

Löschschutz
ohne An-
schluss

5 Die Anschlussgebühren wer-
den auch bei Liegenschaften
mit privater Wasserversorgung
oder ohne Wasseranschluss
erhoben, wenn der gesetzlich
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vorgeschriebene Löschschutz
durch die Wasserversorgung
erbracht wird.

Schwimmbas-
sins

6 Für Schwimmbassins und
Schwimmteiche wird die An-
schlussgebühr pro m³ Nettoin-
halt berechnet.

Ausnahmefälle 7 In folgenden Fällen hat ein
Bauvorhaben keine Anschluss-
gebühr zur Folge:
a) Für Kleinstbauten, welche

nicht baubewilligungs-
pflichtig sind.

b) Verglasungen von unbe-
heizten Terrassen und Bal-
konen.

§ 23 Ersatz- und Umbauten, Zweckänderung Wasser § 48

Gebäudeab-
bruch, Ersatz-
bauten

1 Wird ein bereits angeschlosse-
nes Gebäude abgebrochen
und an dessen Stelle ein Neu-
bau errichtet, wird die An-
schlussgebühr für die erwei-
terte Fläche nach §23 Absatz 2
erhoben. Bei einer Flächenre-
duktion erfolgt keine Rücker-
stattung.

Um-, An-, und
Erweiterungs-
bauten

2 Bei Um-, An-, Aus-, und Erweite-
rungsbauten einer bereits an-
geschlossenen Baute ist eine
zusätzliche Anschlussgebühr zu
bezahlen entsprechend der
durch die baulichen Verände-
rungen bedingten Erhöhung
der Bruttogeschossfläche, un-
abhängig davon, ob durch
die baulichen Veränderungen
die Wasserversorgung mehr
beansprucht wird. Bei einer
Flächenreduktion erfolgt keine
Rückerstattung.

2 Bei Um-, An., Aus- und Erweite-
rungsbauten einer bereits an-
geschlossenen Baute ist eine
zusätzliche Anschlussgebühr
zu bezahlen entsprechend
dem durch die baulichen Ver-
änderungen erhöhten Brand-
versicherungswert (inkl. Zusatz-
versicherung) unabhängig
davon, ob durch die bauli-
chen Veränderungen die
Wasserversorgung mehr be-
ansprucht wird. Der bauliche
Mehrwert bis Fr. 10'000.00 wird
berücksichtigt.

Zweckände-
rungen

3 Bei Zweckänderungen ange-
schlossener Gebäude wird der
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Anschlussbeitrag für die verän-
derten Flächen erhoben; un-
abhängig davon, ob durch
die baulichen Veränderungen
die öffentlichen Wasseranla-
gen mehr beansprucht wer-
den. Ein Überschuss wird nicht
zurückerstattet.

3 Für Gebäude- oder Anlage-
teile (z.B. Schwimmbassins), die
keine ordentliche Gebäu-
deschatzung erhalten, aber an
die Wasserversorgung ange-
schlossen sind, wird die An-
schlussgebühr nach den auf-
gewendeten Baukosten be-
rechnet.

§ 24 Zahlungspflicht, Sicherstellung, Erhebung Wasser § 49

Zahlungspflicht Die Zahlungspflicht entsteht
bei Neu- und Ersatzbauten
mit dem Anschluss an die
Wasserversorgung. Bei Um-,
An-, Aus- und Erweiterungs-
bauten einer bereits ange-
schlossenen Baute entsteht
die Zahlungspflicht mit dem
Baubeginn. Bei bestehenden
Gebäuden, die neu an die
WV angeschlossen werden,
entsteht die Zahlungspflicht
mit dem Anschluss an die WV.

1 Die Zahlungspflicht entsteht
bei Neubauten mit dem An-
schluss an die Wasserversor-
gung. Bei Um-, An-, Aus- und
Erweiterungsbauten einer be-
reits angeschlossenen Baute
entsteht die Zahlungspflicht
mit dem Abschluss der Bauar-
beiten. Ersatzbauten sind Neu-
bauten gleichgestellt.

2 Schuldner der Anschlussge-
bühr ist der Eigentümer der an-
geschlossenen Baute im Zeit-
punkt der Entstehung der Zah-
lungspflicht.

§ 25 Sicherstellung Wasser § 50

Sicherstellung 1 Der Gemeinderat verlangt bei
Erteilung der Anschlussbewilli-
gung bzw. bei Erteilung der
Baubewilligung eine Sicher-
stellung (Vorauszahlung,
Sperrkonto, Bankgarantie) für
die mutmassliche Anschluss-
gebühr berechnet aufgrund
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der bewilligten Baupläne. Die
Sicherstellung ist spätestens
vor Baubeginn zu leisten.

Erhebung 2 Nach Eintritt der Zahlungs-
pflicht bzw. erfolgter Schluss-
kontrolle der Baute erlässt der
Gemeinderat die definitive
Zahlungsverfügung.

1 Der Gemeinderat erhebt bei
Erteilung der Anschlussbewilli-
gung bzw. bei Erteilung der
Baubewilligung Vorauszah-
lung der mutmasslichen An-
schlussgebühr berechnet auf-
grund der geschätzten Bau-
kosten.

Zahlungsfrist 3 Die Anschlussgebühr wird innert
30 Tagen nach Rechtskraft der
Zahlungsverfügung zur Zahlung
fällig.

2 Nach definitiver Schatzung der
Baute erlässt der Gemeinderat
die definitive Zahlungsverfü-
gung. Die Anschlussgebühr
wird innert 60 Tagen nach
Rechtskraft der Zahlungsverfü-
gung zur Zahlung fällig. Auf
rechtskräftig festgesetzte An-
schlussgebühren wird nach Ab-
lauf der Zahlungsfrist ein Ver-
zugszins von 5 % jährlich erho-
ben.

3 Die 10-jährige Verjährungsfrist
für Anschlussgebühren beginnt,
sobald der Abgabegrund ein-
getreten ist.

III.  Benützungsgebühr (Wasserzins)

§ 26 Benützungsgebühren Grundsatz Wasser § 52

Benützungsge-
bühren Grund-
satz

1 Soweit die Kosten für die Erstel-
lung und Änderung nicht
durch Erschliessungsbeiträge
und Anschlussgebühren ge-
deckt werden, sowie für den
Betrieb und den Unterhalt,
sind Benützungsgebühren zu
entrichten.
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2 Der Gemeinderat kann Vo-
rauszahlungen bis zur Höhe
der mutmasslichen Jahresge-
samtgebühren verlangen.

3 Bei Verkauf von Liegenschaf-
ten haften Verkäufer und Käu-
fer für geschuldete oder noch
nicht abgerechnete Gebüh-
ren solidarisch. Die Kostenan-
teile werden nach der Bezugs-
dauer berechnet.

2 Bei Verkauf von Liegenschaf-
ten haften Verkäufer und
Käufer für geschuldete oder
noch nicht abgerechnete
Wasserzinsen solidarisch. Bei
Handänderung einer Liegen-
schaft werden die Kostenan-
teile des alten und des neuen
Eigentümers nach der Bezugs-
dauer berechnet.

§ 27 Bemessung Wasser § 51

Bemessung Der Wasserzins besteht aus der
Grundgebühr und der Ver-
brauchsgebühr. Die Erhebung
erfolgt mindestens einmal
jährlich.

1 Das Wasserzins besteht aus der
Grundgebühr und der Ver-
brauchsgebühr. Er wird in ei-
nem Tarif festgelegt, der von
der Gemeindeversammlung
beschlossen wird.

§ 28 Grundgebühr

Grundgebühr 1 Die Grundgebühr bemisst sich
gemäss dem Tarif im Anhang.

2 Die Grundgebühr bemisst sich
nach dem Nennwert des Was-
serzählers und schliesst die
Mietgebühr desselben ein. Bei
Mehrfamilienhäusern wird
eine zusätzliche Grundgebühr
pro Woche erhoben.

2 Die Grundgebühr ist auch ge-
schuldet, wenn kein Wasser-
bezug erfolgt. Auf die Grund-
gebühr wird verzichtet, wenn
die Zuleitung abgebrochen
und der Wasserzähler demon-
tiert oder plombiert ist. Die Kos-
ten für die entsprechenden
Arbeiten gehen zu Lasten des
Grundeigentümers.
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§ 29 Verbrauchsgebühr Wasser § 51

Verbrauchsge-
bühr

Die Verbrauchsgebühr ent-
spricht dem vom Wasserzähler
ermittelten Wasserbezug;
diese bemisst sich gemäss Tarif
im Anhang. Die Ablesung er-
folgt mindestens einmal jähr-
lich.

3 Die Verbrauchsgebühr ent-
spricht dem vom Wasserzähler
ermittelten Wasserbezug im
Kubikmeter multipliziert mit
dem Ansatz in Franken ge-
mäss Tarifordnung. Die Able-
sung erfolgt mindestens ein-
mal jährlich. Der Gemeinderat
kann kürzere Ableseperioden
anordnen; es können Akonto-
und Teilzahlungen verlangt
werden.

§ 30 Bauwasser, Sonderfälle

Bauwasser 1 Für Bauwasser sind Beträge ge-
mäss Tarif im Anhang zu entrich-
ten.

4 Die Taxe für das Bauwasser be-
trägt einheitlich 1 ‰  der mut-
masslichen Bausumme und ist
vor Baubeginn einzuzahlen.

Sonderfälle 2 Für Festwirtschaften, Schaustel-
lerbuden und dergleichen legt
der Gemeinderat bei der Bewil-
ligungserteilung die Abgaben
fest.

5 Für andere Fälle (Festwirt-
schaft, Schausteller etc.) setzt
der Gemeinderat den Wasser-
zins nach Verbrauch und einer
den Umtrieben entsprechen-
den Grundgebühr fest.

§ 31 Beitrag an Hydranten

Beitrag an
Hydranten

Für Erstellung, Unterhalt und
Wartung der Hydrantenanlage
leistet die Einwohnergemeinde
an die Wasserversorgung einen
jährlichen Beitrag.

§ 32 Zahlungspflicht Wasser § 52

Zahlungspflicht Die Zahlungspflicht entsteht
mit der Rechnungsstellung.

1 Die Zahlungen für Wasserzins
haben innerhalb der auf den
Rechnungen vorgemerkten Frist
zu erfolgen. Zahlt der Abonnent
den Wasserzins nicht fristge-
recht, wird er gemahnt und ihm
eine Nachfrist eingeräumt.
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§ 33 Erhebung

Zahlungsfrist Nach Eintritt der Zahlungs-
pflicht sind die Benützungsge-
bühren innert 30 Tagen zur
Zahlung fällig.

2 Die 5-jährige Verjährungsfrist für
Wasserzins beginnt nach Ab-
schluss des Rechnungsjahres.

E.  ABWASSER

I.  Erschliessungsbeiträge

§ 34 Bemessung

Bemessung 1 Die Grundeigentümer leisten
nach Massgabe der ihnen er-
wachsenden wirtschaftlichen
Sondervorteile Beiträge an die
Kosten der Erstellung, Ände-
rung und Erneuerung von An-
lagen der Abwasserentsor-
gung.  Die Verteilung der Kos-
ten erfolgt gemäss Anhang.

Definition Basi-
serschliessung

2 Die Basiserschliessung beinhal-
tet die grundlegenden Anla-
gen der Abwasserentsorgung.
Es gehören ihr die Anlagen der
Abwasserreinigung, Entlas-
tungsbauwerke, Abwasserför-
derung sowie die Zubringer-
und Hauptleitungen zur Ab-
wasserreinigungsanlage an.

Definition Gro-
berschliessung

3 Die Groberschliessung bein-
haltet die Sammelleitungen in-
nerhalb der Bauzonen, die un-
mittelbar dem zu erschliessen-
den Gebiet dienen und das
Gerüst des Leitungsnetzes dar-
stellen.

Sammelleitungen sind Leitun-
gen, an welche die Leitungen
für die Feinerschliessung und
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Hausanschlussleitungen an-
schliessen.

Definition Fei-
nerschliessung

4 Die Feinerschliessung beinhal-
tet diejenigen Leitungen, die
den Anschluss der einzelnen
Grundstücke (Hausanschluss-
leitungen) an die Sammellei-
tungen gewährleisten.

Definition Erstel-
lung

5 Eine Erstellung ist der Bau einer
neuen Baute oder Anlage.

Definition Än-
derung

6 Als Änderung gilt, wenn eine
bestehende Abwasserleitung
aufgrund des Querschnittes,
der Linienführung sowie auf-
grund des Entwässerungskon-
zeptes  die Anforderungen
nicht mehr erfüllt. Als Ände-
rungsgrund gilt auch, wenn
nur ein Teil der aufgeführten
Kriterien erfüllt sind.

Definition Er-
neuerung

7 Eine Erneuerung ist ein voll-
ständiger Ersatz einer Baute
oder Anlage oder von wesent-
lichen Teilen zu deren Wieder-
herstellung (Sanierung). Unter-
haltsarbeiten gelten nicht als
Erneuerung.

Definition Un-
terhalt

8 Der Unterhalt beinhaltet alle
Massnahmen, die für die Be-
nützung, Erhaltung und Wie-
derherstellung einer Baute
oder Anlage erforderlich sind.

§ 35 Sanierungsleitungen

Sanierungslei-
tungen

1 Sanierungsleitungen dienen
der abwassertechnischen Er-
schliessung von Liegenschaf-
ten ausserhalb der Bauzone
und haben öffentlichen Cha-
rakter.

2 Die Kosten der Sanierungslei-
tungen sind in der Regel von
den Verursachern zu tragen.
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Bei mehreren Zahlungspflichti-
gen erfolgt die Kostenverle-
gung nach Massgabe aller
Geschossflächen (einschliess-
lich der Mauer- und Wand-
querschnitte) innerhalb des
Gebäudekubus. Soweit der
resultierende Beitrag des Ein-
zelnen die Aufwendungen für
eine mechanisch-biologische
Einzelkläranlage übersteigt,
gehen die Kosten zu Lasten
der Spezialfinanzierung Ab-
wasser. Die Anschlussgebühr
wird entsprechend dem An-
hang ermässigt.

II. Anschlussgebühr

§ 36 Bemessung Abwasser § 46

Bemessung 1 Für den Anschluss an die öf-
fentlichen Abwasseranlagen
erhebt die Gemeinde eine
Anschlussgebühr in Abhängig-
keit der Bruttogeschossfläche
und der entwässerten Hartflä-
chen der angeschlossenen
Baute gemäss Anhang. Versi-
ckerungsfähige Beläge (Si-
ckersteine, Rasengittersteine),
welche zusätzlich über einen
Einlaufschacht entwässert
werden können, werden mit
einer Ermässigung der An-
schlussgebühr berechnet. Vor-
behalten bleibt § 36 Abs. 11.

1 Für den Anschluss an die öf-
fentliche Abwasseranlage er-
hebt die Gemeinde eine An-
schlussgebühr.

2 Die Anschlussgebühr beträgt
für:

a) Wohnbauten CHF
49.50/m2 Bruttowohn-
fläche.

b) Industrie-, Gewerbe-
und Dienstleistungsbe-
triebe CHF 30.50 /m2
Bruttobetriebsfläche.

c) Bauten mit gemischter
Nutzung (z.B. Wohnen
und Gewerbe) sind die
Flächen nach Nut-
zungsarten auszuschei-
den, wobei die für die
jeweilige Nutzungsart
geltende Gebühr zu
entrichten ist.

d) Entwässerte Flächen
CHF 37.00/m2

e) Bekieste Flächen mit
Anschluss an die Kana-
lisation werden mit CHF
13.00/m2 berechnet.
Bei einem allfälligen
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späteren Hartbe-
lageinbau wird nur
noch die Differenz be-
lastet.

Abwasser § 51

Definition Brutto-
geschossfläche

2 Die Bruttogeschossfläche ist
definiert als die Summe der
zum Wohnen oder Arbeiten
dienenden, bzw. verwendba-
ren Geschossflächen, ein-
schliesslich aller Wand und
Dämmungs-Querschnitte.

1 Bei Wohnbauten ist die auf
Grund der Baubewilligung er-
rechnete Bruttowohnfläche
massgebend

2 Die Bruttobetriebsfläche ent-
spricht der Summe aller im Ge-
bäudeinnern liegenden Ar-
beits-, Lager- und Verkehrsflä-
chen (einschliesslich Neben-
räume, wir z.B. WC, Gardero-
ben, Duschräume usw.).

3 Als entwässerte Fläche gilt
jede im Freien liegende Flä-
che, von der das Wasser in die
Kanalisation abgeleitet wird
(wie z.B. Dach-, Park- und La-
gerplätze im Freien usw.).

4 Einstellhallen, Garagen oder
sonstige Tiefbauten, welche
mit Humus überdeckt (Unter-
terrain) sind, werden voll be-
rechnet.

Abwasser § 53

Reduktion bei
bestehenden
Einzelreini-
gungsanlagen

3 Die Anschlussgebühr wird re-
duziert, wenn bestehend Bau-
ten mit eigenen Einzelreini-
gungsanlagen neu an die Ka-
nalisation angeschlossen wer-
den.

4 Die Ermässigung beträgt
a) Fr. 500.-- für zweiteilige

Faulgruben und Pa-
tentklärgruben

b) Fr. 1'000.-- für dreitei-
lige Abwasserfaul-
räume und für mecha-
nisch-biologische
Kleinkläranlagen.

5 Die Anschlussgebühr wird re-
duziert, wenn bestehend Bau-
ten mit eigenen Einzelreini-
gungsanlagen neu an die Ka-
nalisation angeschlossen wer-
den.

6 Die Ermässigung beträgt
a) Fr. 500.-- für zweiteilige

Faulgruben und Pa-
tentklärgruben

b) Fr. 1'000.-- für dreiteilige
Abwasserfaulräume
und für mechanisch-bi-
ologische Kleinkläran-
lagen.
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Unterscheidung
nach Nutzun-
gen

5 Folgende Nutzungen werden
unterschieden:
a) Wohn- und Bürobauten
b) Gewerbe- und Industrie-

bauten ohne Büroge-
bäude sowie Ökonomie-
gebäude mit Viehhaltung

c) Lagerbauten und Ökono-
miegebäude ohne Vieh-
haltung.

Die jeweiligen Ansätze sind im
Anhang zu finden.

Gemischte Nut-
zung

6 Bei Bauten mit gemischter Nut-
zung (z.B. landwirtschaftliche
Bauten) wird die Anschlussge-
bühr nach der Bruttogeschoss-
fläche anteilsmässig gemäss
dem jeweiligen Tarif im An-
hang erhoben.

Dachwasser
und Hartflä-
chen

7 Die Anschlussgebühr für die
Gebäudegrundfläche und
entwässerten Hartflächen wird
gemäss Anhang berechnet.

Abwasser § 50

Reduktion
Dachwasser

8 Die Anschlussgebühr kann er-
mässigt werden, wenn das
Dachwasser direkt abgeleitet
oder versickert wird. Ein An-
schluss des Dachwassers an
das kommunale Teil-Trennsys-
tem rechtfertigt keine Reduk-
tion.

3 Die Anschlussgebühr kann um
max. CHF 5.00/m2 Brutto-
wohn- und Betriebsfläche er-
mässigt werden, wenn das
Dachwasser gestützt auf eine
Ausnahmebewilligung ge-
mäss § 31 direkt abgeleitet
wird.

Schwimmbas-
sins

9 Für Schwimmbassins und
Schwimmteiche, die an die öf-
fentlichen Abwasseranlagen
angeschlossen sind, wird die
Anschlussgebühr pro m3 Net-
toinhalt gemäss Anhang erho-
ben.

Abwasser § 50
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Besondere Ver-
hältnisse

10 Bei besonderen Verhältnissen
(wie z.B. ausserordentlich gros-
sem Abwasseranfall, stoss-
weise anfallendem oder stark
verschmutztem Abwasser)
kann der Gemeinderat Zu-
schläge erheben.

4 Bei besonderen Verhältnissen
(wie z.B. ausserordentlich gros-
sem Abwasseranfall, stoss-
weise anfallendem oder stark
verschmutztem Abwasser)
kann der Gemeinderat von
den Ansätzen des Abschnittes
1 abweichen; er lässt sich auf
Kosten des Gesuchstellers bei
der Festsetzung der Anschluss-
gebühren von einem unab-
hängigen Fachmann beraten.

Ausnahmefälle 11 In folgenden Fällen hat ein
Bauvorhaben keine Anschluss-
gebühr zur Folge:
a) Für Kleinstbauten, welche

nicht baubewilligungs-
pflichtig sind.

b) Verglasungen von Terras-
sen und Balkonen.

§ 37 Ersatz- und Umbauten, Zweckänderun Abwasser § 52

Gebäudeab-
bruch, Ersatz-
bauten

1 Wird ein bereits angeschlosse-
nes Gebäude abgebrochen
und an dessen Stelle ein Neu-
bau errichtet, wird die An-
schlussgebühr nach Mass-
gabe von § 36 Absatz 2 für die
erweiterte Fläche erhoben.
Bei einer Flächenreduktion er-
folgt keine Rückerstattung.
Ersatzbauten sind Neubauten
gleichgestellt.

1 Bei Neubauten, welche an die
Stelle abgebrochener Ge-
bäude treten, werden die für
die früheren Bauten entrichte-
ten Anschlussgebühren ange-
rechnet, d.h., eine Anschluss-
gebühr muss nur für die Diffe-
renz zwischen den neuen
Wohn- bzw. Betriebs- und ent-
wässerten Flächen und jenen
Flächen geleistet werden, für
welche die Anschlussgebühren
seinerzeit erbracht worden sind

2 Die Rückforderung von Gebüh-
ren wegen Abbruchs von Ge-
bäuden ist ausgeschlossen.

Abwasser § 55

Um-, An-, Aus-
und Erweite-
rungsbauten

2 Bei Um-, An-, Aus- und Erweite-
rungsbauten einer bereits an-
geschlossenen Baute ist eine
zusätzliche Anschlussgebühr
zu bezahlen entsprechend

1 Bei Neu- oder Umbauten auf
bisherigen Gebäudeplätzen,
für die bisher noch keine An-
schlussgebühr bezahlt worden
ist, muss die volle Anschlussge-
bühr entrichtet werden.
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der durch die baulichen Ver-
änderungen bedingten Erhö-
hung der Bruttogeschossflä-
che, unabhängig davon, ob
durch die baulichen Verände-
rungen die öffentlichen Ab-
wasseranlagen mehr bean-
sprucht werden.

2 Bei Erweiterungsbauten auf
bisherigen Gebäudeplätzen
wird die Anschlussgebühr für
die zusätzliche Fläche erho-
ben.

Abwasser § 55

Zweckände-
rung,

3 Bei bewilligungspflichtigen
Zweckänderungen ange-
schlossener Gebäude wird die
Anschlussgebühr neu festge-
setzt. Zahlungen früherer An-
schlussgebühren werden an-
gerechnet. Ein Überschuss
wird nicht zurückerstattet.

3 Bei Zweckänderungen und
baulichen Änderungen ange-
schlossener Gebäude, die
eine wesentliche Mehrbelas-
tung der Abwasseranlagen
verursachen, wird die An-
schlussgebühr neu festgesetzt.
Zahlungen früherer Anschluss-
gebühren werden angerech-
net. Ein Überschuss wird nicht
zurückerstattet.

§ 38 Zahlungspflicht, Sicherstellung, Erhebung Abwasser § 54

Zahlungspflicht Die Zahlungspflicht entsteht bei
Neu- und Ersatzbauten mit dem
Anschluss an die Kanalisation. Bei
Um-, An-, Aus- und Erweiterungs-
bauten einer bereits angeschlos-
senen Baute entsteht die Zah-
lungspflicht mit dem Abschluss
der Bauarbeiten. Bei bestehen-
den Gebäuden, die neu an die
Kanalisation angeschlossen wer-
den, entsteht die Zahlungspflicht
mit dem Anschluss an die Kanali-
sation.

Die Zahlungspflicht entsteht bei
bestehenden Gebäuden mit
der Inbetriebnahme des An-
schlusses und bei Neubauten
mit dem Anschluss an die Ge-
meindekanalisation.

§ 39 Sicherstellung

Sicherstellung 1 Der Gemeinderat verlangt bei
Erteilung der Anschlussbewilli-
gung bzw. bei Erteilung der
Baubewilligung Sicherstellung
(Vorauszahlung, Sperrkonto,
Bankgarantie) für die mut-
massliche Anschlussgebühr
berechnet aufgrund der be-
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willigten Baupläne. Die Sicher-
stellung ist spätestens vor Bau-
beginn zu leisten.

Erhebung 2 Nach Eintritt der Zahlungs-
pflicht bzw. erfolgter Schluss-
kontrolle der Baute erlässt der
Gemeinderat die definitive
Zahlungsverfügung.

Zahlungsfrist 3 Die Anschlussgebühr wird in-
nert 30 Tagen nach Rechts-
kraft der Zahlungsverfügung
zur Zahlung fällig.

III.  Benützungsgebühr

§ 40 Benützungsgebühren (Grundsatz)

Benützungsge-
bühren
Grundsatz

1 Soweit die Kosten für die Erstel-
lung und Änderung nicht
durch Erschliessungsbeiträge
und Anschlussgebühren ge-
deckt werden sowie für den
Betrieb, die Erneuerung und
den Unterhalt sind Benüt-
zungsgebühren zu entrichten.

2 Der Gemeinderat kann Vo-
rauszahlungen bis zur Höhe
der mutmasslichen Jahresge-
samtgebühren verlangen.

3 Bei Verkauf von Liegenschaf-
ten haften Verkäufer und Käu-
fer für geschuldete oder noch
nicht abgerechnete Gebüh-
ren solidarisch. Die Kostenan-
teile werden nach der Bezugs-
dauer berechnet.

§ 41 Bemessung

Bemessung 1 Die Benützungsgebühr für die
Abwasseranlagen besteht aus
der Verbrauchsgebühr. Die Er-
hebung erfolgt mindestens
einmal jährlich.
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Privater Wasser-
bezug

2 Für Liegenschaften, die ihr
Wasser nicht von der Ge-
meinde beziehen, das Abwas-
ser jedoch über die Gemein-
dekanalisation entsorgen,
wird für die Zählung des Ab-
wassers von der Wasserversor-
gung eine Wasseruhr einge-
baut und eine entsprechende
Benützungsgebühr gemäss
§ 42 verrechnet. Die Miete der
Wasseruhr wird gemäss § 28
verrechnet.

§ 42 Verbrauchsgebühr Abwasser § 62

Verbrauchsge-
bühr

1 Die Verbrauchsgebühr für die
Abwasseranlagen richtet sich
nach dem Frischwasserver-
brauch. Der Tarif bemisst sich
gemäss Anhang.

1 Die Benützungsgebühr für die
Abwasseranlagen richtet sich
nach dem Frischwasserver-
brauch. Sie beträgt CHF
1.00/m3 Frischwasser.

2 Die Verbrauchsgebühr kann
durch den Gemeinderat er-
mässigt werden, wenn nach-
gewiesenermassen und er-
laubterweise in grösserem Um-
fang Frischwasser nach dem
Gebrauch nicht der Kanalisa-
tion zugeleitet wird (Landwirt-
schaftsbetriebe, Gärtnereien,
Produktionsbetriebe, Kühlwas-
ser usw.).

2 Die Benützungsgebühr kann
durch den Gemeinderat er-
mässigt werden, wenn nach-
gewiesenermassen und er-
laubterweise Frischwasser
nach dem Gebrauch nicht
der Kanalisation zugeleitet
wird (Landwirtschaftsbetriebe,
Gärtnereien, Produktionsbe-
triebe, Kühlwasser etc.).

3 Die Verbrauchsgebühr kann
erhöht werden, wenn nach-
gewiesenermassen Regen-
wasser verschmutzt wird und in
die Kanalisation abgeleitet
wird.

4 Die Verbrauchsgebühr für die
Regenwassernutzung wird mit-
tels separatem Wasserzähler
gemessen.

5 Bei besonders grosser Ver-
schmutzung und stossweiser
Belastung der Abwässer er-
hebt der Gemeinderat einen

1 Bei besonders grosser Ver-
schmutzung und stossweiser
Belastung der Ab-wässer er-
hebt der Gemeinderat einen
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angemessenen Zuschlag. Der
Gemeinderat kann sich von
einem unabhängigen Fach-
mann beraten lassen.

angemessenen Zuschlag; er
kann sich von einem unab-
hängigen Fachmann beraten
lassen.

Minimalgebühr 6 Der Gemeinderat kann eine
Minimalgebühr festsetzen.

2 Der Gemeinderat kann eine
Minimalgebühr von CHF
100.00 festsetzen.

7 Bei Ökonomiegebäuden mit
Tierhaltung wird der Ver-
brauch mit einem zweiten
Wasserzähler ermittelt. Die Be-
nützungsgebühr entfällt, so-
fern das Abwasser in eine vor-
schriftsgemässe Jauchegrube
geleitet wird.

8 Sofern von der WV Künten be-
zogenes Wasser in Trinkwasser-
qualität bei gewerblicher Nut-
zung versickert oder verduns-
tet wird (durch Bewässerungs-
anlagen etc.), werden die
Verbrauchsgebühren erlas-
sen. Die Kosten für den Einbau,
den Betrieb und den Unterhalt
der erforderlichen Messein-
richtung trägt der Liegen-
schaftseigentümer.

§ 43 Zahlungspflicht Abwasser § 63

Zahlungspflicht Die Zahlungspflicht entsteht mit
der Rechnungsstellung.

1 Die Benützungsgebühr wird als
Zuschlag zur Wasserrechnung
erhoben. Der Gemeinderat
stellt halbjährlich Rechnung.

2 Der Gemeinderat kann Vo-
rauszahlungen entsprechend
den mutmasslichen Jahresge-
samtgebühren in Rechnung
stellen.

§ 44 Erhebung Abwasser § 63

Zahlungsfrist Nach Eintritt der Zahlungspflicht
sind die Benützungsgebühren in-
nert 30 Tagen zur Zahlung fällig.

3 Die Rechnungen sind inner-
halb 30 Tage zu bezahlen.



- 36 -

NEU ÄQUIVALENT BISHER

H.  RECHTSSCHUTZ UND
VOLLZUG

§ 45 Rechtsschutz, Vollstreckung Abwasser § 64

Rechtsschutz 1 Für den Rechtsschutz und das
Verfahren gilt § 35 BauG.

Gegen Verfügungen und Ent-
scheide des Gemeinderates
kann innert 20 Tagen seit Zu-
stellung beim Baudeparte-
ment oder, sofern die ge-
meinderätliche Verfügung
auf einer verbindlichen Wei-
sung des Baudepartements
beruht, beim Regierungsrats
Beschwerde geführt werden
können.

Wasser § 55, Abwasser § 65

Vollstreckung 2 Die Vollstreckung richtet sich
nach dem §§ 76 ff. VRPG

1 Für den Verwaltungszwang
und die Vollstreckung gelten
die Bestimmungen des Geset-
zes über die Verwaltungs-
rechtspflege vom 9. juli 1968.

Für die Vollstreckung und den
Verwaltungszwang gelten die
§§ 73 - 78 des Verwaltungs-
rechtspflegegesetzes (VRPG)
vom 09.07.1968.

Wasser § 55, Abwasser § 66

Strafbestim-
mungen

1 Zuwiderhandlungen gegen
das Wasserreglement sowie
gegen gestützt darauf erlas-
sene Verfügungen werden
vom Gemeinderat mit Bussen
bis Fr. 200.00 gemäss Gemein-
degesetz vom 19. Oktober
1978 bestraft. Vorbehalten
bleiben Sanktionen in Anwen-
dung kantonaler und eidge-
nössischer Strafbestimmun-
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gen. Der Fehlbare haftet zu-
dem für die ihm verursachten
Schäden.

1 Die Strafverfolgung wegen
Vergehen gemäss Art. 37 - 39
GSchG ist Sache der ordentli-
chen Strafverfolgungsbehör-
den. Der Gemeinderat erstat-
tet Anzeige beim Bezirksge-
richt.

2 Bei Übertretungen gemäss
Art. 40 GSchG erlässt der Ge-
meinderat im Rahmen seiner
Bussenkompetenz einen Straf-
befehl im Verfahren gemäss §
1 12 des Gemeindegesetzes.
ln schweren Fällen erstattet er
Anzeige beim Bezirksamt.

3 Die Anwendung von Art. 40
GSchG auf die Übertretung
einer Verfügung setzt voraus,
dass in der Verfügung auf die
Strafandrohung dieses Artikels
ausdrücklich hingewiesen
wird.

I.  ÜBERGANGS- UND
SCHLUSSBESTIMMUNGEN

§ 46 Übergangsbestimmungen Wasser § 57, Abwasser § 68

Übergangsbe-
stimmungen

1 Die Gebühren und Beiträge,
deren Zahlungspflicht unter
dem früheren Reglement ein-
getreten ist, werden durch
das neue Reglement nicht be-
rührt.

1 Die unter dem früheren Regle-
ment entstandenen Tatbe-
stände, welche eine Zahlungs-
pflicht auslösten, werden
durch das neue Reglement
nicht berührt.

1 Die Gebühren und Beiträge,
deren Zahlungspflicht unter
dem früheren Reglement ein-
getreten ist, werden durch
das neue Reglement nicht
berührt.
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2 Die im Zeitpunkt des Inkrafttre-
tens hängigen Gesuche wer-
den nach den Vorschriften
dieses Reglements beurteilt.

2 Die im Zeitpunkt des Inkrafttre-
tens hängigen Gesuche wer-
den nach den Vorschriften
dieses Reglements beurteilt.

2 Die im Zeitpunkt des Inkraft-
tretens hängigen Gesuche
werden nach den Vorschrif-
ten dieses Reglements beur-
teilt.

Wasser § 56

Revision 3 Das Reglement über die Fi-
nanzierung von Erschliessungs-
anlagen sowie der Anhang
können durch Gemeindever-
sammlungsbeschluss jederzeit
ganz oder teilweise revidiert
werden.

Das Reglement sowie die da-
zugehörigen Tarife können
durch Gemeindeversamm-
lungsbeschluss jederzeit ganz
oder teilweise revidiert wer-
den. Vorschriften über Baubei-
träge und Anschlussgebühren
inkl. Tarifsätze bedürfen der
Genehmigung des kantona-
len Baudepartements.

§ 47 Inkrafttreten Wasser § 47, Abwasser § 67

Inkrafttreten 1 Dieses Reglement tritt nach
Rechtskraft des Gemeindever-
sammlungsbeschlusses in
Kraft.

1 Das Reglement tritt mit der
Rechtskraft des Gemeindever-
sammlungsbeschlusses in
Kraft.

1 Dieses Reglement tritt mit der
Genehmigung durch den Re-
gierungsrat in Kraft.

Auf diesen Zeitpunkt sind die fol-
genden Reglemente inkl. der je-
weiligen Gebührentarife und de-
ren Änderungen aufgehoben:

a) Wasserreglement der
Gemeinde Künten vom
16. Juni 2000,

b) Abwasserreglement der
Gemeinde Künten vom
28.12.1988

2 Auf diesen Zeitpunkt ist das
Wasserreglement vom
08.06.1967 mit den Gebühren-
tarifen aufgehoben

2 Auf diesen Zeitpunkt ist das Ab-
wasserreglement der Ge-
meinde Künten inkl. Gebühren-
tarif vom 4. Dezember 1981
aufgehoben.
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Von der Gemeindeversammlung beschlossen am .

Der Gemeindeammann: Der Gemeindeschreiber:

Sig. Daniel Schüepp Sig. Roger Müller
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Anhang
Die jeweiligen Verweise auf § beziehen sich auf das Erschliessungsfinanzierungsreglement.
Alle Gebühren verstehen sich in CHF exkl. MWST.

A. STRASSEN
Neu Alt

I.  Erschliessungsbeiträge Künten Künten

Grob-, Feiner-
schliessung;
Kostenanteil
(§ 19)

Groberschliessung
Die Beiträge der Grundeigentümer an die Kosten der Grober-
schliessung betragen:

- für die Erstellung
- für die Änderung
- für die Erneuerung

70 %
70 %
0 %

Feinerschliessung
Die Beiträge der Grundeigentümer an die Kosten der Feinerschlies-
sung betragen:
- für die Erstellung
- für die Änderung
- für die Erneuerung

100 %
100 %

0 %
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B. WASSERVERSORGUNG
Neu Alt

I.  Erschliessungsbeiträge Künten Künten

Grob-, Feiner-
schliessung;
Kostenanteil
(§ 21)

Groberschliessung
Die Beiträge der Grundeigentümer an die Kosten der Grober-
schliessung betragen:

.

- für die Erstellung
- für die Änderung
- für die Erneuerung

70 %
70 %
0 %

Feinerschliessung
Die Beiträge der Grundeigentümer an die Kosten der Feinerschlies-
sung betragen:

- für die Erstellung
- für die Änderung
- für die Erneuerung

100 %
100 %

0 %
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Neu Alt
II.  Anschlussgebühren Wasser Künten Künten

Anschlussge-
bühr (§ 22)

a) Wohn- und Bürobauten pro m² der Bruttogeschoss-
fläche CHF

70.- 2 % des Brandversi-
cherungswertes

b) Gewerbebauten / Industriebauten / Ökonomiegebäude mit
Viehhaltung ohne Bürogebäude pro m² der Bruttogeschossflä-
che, CHF

50.-

c) Übrige Bauten (industrielle und gewerbliche Lager-
flächen, Tiefgaragen, Ökonomiegebäude ohne
Viehhaltung usw.) pro m² der Bruttogeschossfläche,
CHF

40.-

d) Pro m3 Nettoinhalt von privaten Zier- und Schwimm-
bassins > 10 m³, CHF

35.-

e) Reduktion der Anschlussgebühr: Die Anschlussge-
bühr wird reduziert, sofern durch den Grundeigentü-
mer 100 % Erschliessungsbeiträge geleistet wurden.
Die Reduktion entspricht maximal dem bezahlten Er-
schliessungsbeitrag.

30 %
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Neu Alt
III.  Benützungsgebühren Wasser Künten Künten

Grundgebühr
(§ 28)

Grundgebühr:

NW 20 mm (5 m³) ¾" 95.- 95.-
NW 25 mm (7 m³) 1" 133.- 133.-
NW 32 mm (10 m³) 1 ¼" 190.- 190.-
NW 40 mm (20 m³) 1 ½" 380.- 380.-
NW 50 mm (30 m³) 2" 570.- 570.-
Für alle weiteren Zählergrössen pro m³ 19.- 19.-

Für jede weitere am gleichen Anschluss versorgte Wohnung / Ge-
werbe erhöht sich die Grundtaxe pro Jahr um

20.00.- 20.00.-

Verbrauchs-
gebühr (§ 29)

Die Verbrauchsgebühr beträgt in CHF pro m³ 0.60 0.60

Sonderfälle
(§ 30)

Bauwasser
Pro Wohnung
Industrie / Gewerbe

0.1% von den Bau-
kosten

0.1% von den Bau-
kosten

Sonderfälle Wasserbezug ab Hydrant
Kontrollgebühr bei Bezug ab Hydrant

Hydrantenkontrolle
wird nach Auf-

wand verrechnet

Hydrantenkontrolle
wird nach Auf-

wand verrechnet
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C. ABWASSERENTSORGUNG

Neu Alt
I.  Erschliessungsbeiträge Künten Künten

Grob-, Fein-
erschliessung;
Kostenanteil
(§ 34)

Groberschliessung
Die Beiträge der Grundeigentümer an die Kosten der Grober-
schliessung betragen:

- für die Erstellung
- für die Änderung
- für die Erneuerung

70 %
70 %
0 %

Feinerschliessung
Die Beiträge der Grundeigentümer an die Kosten der Feinerschlies-
sung betragen:

- für die Erstellung
- für die Änderung
- für die Erneuerung

100 %
100 %

0 %
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Neu Alt
II.  Anschlussgebühren Abwasser Künten Künten

Bemessung
(§ 36)

a) Bruttogeschossfläche
Pro m² Wohn- u. Bürobauten
Pro m² Gewerbebauten / Industriebauten ohne Büro-
bauten / Ökonomiegebäude mit Viehhaltung
Pro m² Übrige Bauten (industrielle und gewerbliche La-
gerflächen, Tiefgaragen, Ökonomiegebäude ohne Vieh-
haltung usw.)

49.50.-
30.50.-

20.00.-

49.50.-
30.50.-

b) Pro m2 der entwässerten Hartflächen 37.00.- 37.00.-
c) Pro m² versickerungsfähige Beläge (Sickersteine, Rasen-

gittersteine) mit Anschluss an die Kanalisation
13.00.- 13.00.-

d) Pro m³ Nettoinhalt von privaten Zier- und Schwimmbas-
sins > 10 m³, CHF

35.00.-

Reduktion An-
schlussgebühr
bei Versicke-
rung oder Ab-
leitung

e) Versickerung oder direkte Einleitungen des Dachwassers
in den Vorfluter

5.00-/m2 Brutto-
wohn- und Betriebs-

fläche

5.00-/m2 Brutto-
wohn- und Betriebs-

fläche

f) wenn bestehende Bauten mit eigenen Einzelreinigungs-
anlagen neu an die Kanalisation angeschlossen werden.

500.-
für 2-teilige Faul-
gruben und Pa-
tentklärgruben

1'000.-
für 3-teilige Abwas-

serfaulräume und
für mechanisch-bi-
ologische Kleinklär-

anlagen.

500.-
für 2-teilige Faul-
gruben und Pa-
tentklärgruben

1'000.-
für 3-teilige Abwas-

serfaulräume und
für mechanisch-bi-
ologische Kleinklär-

anlagen.
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III.  Benützungsgebühren Abwasser Neu Alt
Künten Künten

Minimalge-
bühr (§ 42)

Minimalgebühr 100.00.- 100.00.-

Verbrauchsgebühr
Ver-
brauchsge-
bühr
(§ 42)

a) Der Preis pro m³ Wasserbezug beträgt, CHF 2.50 2.50
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Stichwortverzeichnis

Abwasserbeseitigung  5
Abwasserentsorgung  26
Anbauten  21, 31
Änderung  5, 6, 10, 15, 17, 18, 23, 26, 27, 33
Anlagen mit Mischfunktion  13
Anschlussgebühren  5, 8, 20, 23, 33
Auflage  13, 14
Ausbauten  21
Ausnützungsmöglichkeiten  12
Basiserschliessung  15, 18
Bauabrechnung  14
Bautiefe  12
Bauwasser  25, 43
Beitragsperimeter  12
Beitragsplan  9, 11, 12, 13, 15
Belagserneuerung  17
Beleuchtung  15, 17
Bemessung  15, 18, 24, 26, 28, 33
Benützungsgebühren  5, 23, 26, 33, 35
Besondere Verhältnisse  31
Bewilligungsverfahren  6
Dachwasser  30
Definition Bruttogeschossfläche  20, 29
Einzelverfügung  9
Entwässerungskonzept  27
Erhebung  23, 24, 33
Erneuerung  6, 10, 17, 18, 33
Ersatzbauten  21, 31
Erschliessungsbeiträge  5, 8, 9, 14, 15, 18,

23, 26, 33, 42
Erschliessungsfunktion  15
Erstellung  5, 6, 10, 15, 17, 18, 23, 26, 33
Erweiterungsbauten  21, 31
Fälligkeit  11, 13, 14, 15
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Geltungsbereich  5
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Reduktion  42
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